
seiner bisherigen individuellen Erfahrungen, seiner vorange
gangenen Erziehung und Entwicklung gebrochen♦ ^ Das bedeu
tet, daß es im wesentlichen vom individuellen Bewußtseins
stand des einzelnen, von seinen inneren Eigenschaften, sei
nem bisherigen Lebensweg abhängig ist, wie die negativen 
Süßeren Erscheinungen auf ihn wirken und sein Handeln beein
flussen«
Daraus ergibt sioh als Aufgabe für das Strafverfahren zur 
Aufdeckung der Ursachen und Bedingungen von Staatsverbrechen,
- die entscheidenden Entwicklungsbedingungen der Täterper- 

sönlichkeit, Besonderheiten der Lebensbedingungen in ihrer 
Einmaligkeit;

— die in den Arbeite- und Lebensbedingungen z*T* nooh vor
handenen und wirkenden, die Bewußtseinsbildung ungünstig 
beeinflussenden Umstände, einschließlich der feindlichen 
Einflüsse und deren subjektive Verarbeitung (bei DDR- 
Bürgern können das u«a« sein: Mängel und Schwäohen in der 
Mensohenführung, in der politisch-ideologischen Erzie
hungsarbeit u«a«)

allseitig herauszuarbeiten« Durch entsprechende Beachtung die
ser Forderungen kann gewissen Erscheinungen undifferenzier
ter Herausarbeitung der den Staatsverbrechen zugrunde lie
genden Einstellungen entgegengewirkt werden* Mit der Klärung 
dieser Fragen werden entsprechende Voraussetzungen dafür 
geschaffen, um die Untersuchung der Ursachen und Bedingungen 
des einzelnen Staatsverbrechens in Richtung der Motive und 
Beweggründe, die der Entschlußfassung zur Begehung eines 
derartigen Verbrechens zugrunde lagen, weiterzuführen*
Erst, indem die — im ersten Zusammenhangssystem - sichtbar
gemachten Komponenten in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit
und unterschiedlichen Wertigkeit und ihre Beziehungen zur
Herausbildung der den Staatsverbrechen zugrunde liegenden
Einstellungen im Strafverfahren herausgearbeitet werden, wird
es moglioh, zu einem höheren Niveau der Aufdeckung der mit
dem zweiten Zusammenhangssyatem verbundenen Problemstellungen
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